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Abteilung Strahlenschutz 

 

Patientenschutzmittel 

Gemäss Artikel 24 Röntgenverordnung RöV müssen Betriebe (Spitäler, Institute, Arztpraxen) 

die sinnvolle Verwendung von Schutzmitteln intern regeln.  

 

Ausgangslage: 

Der SGSMP-Report Nr. 21 zieht aus einer Literaturanalyse die Schlussfolgerung, dass Pati-

entenschutzmittel bei sachgerechter Anwendung kaum eine Dosisreduktion bewirken, bei un-

sachgemässer Anwendung jedoch eine Erhöhung der Patientendosis bewirken können.  

Deshalb wird die generelle Anwendung von Patientenschutzmitteln nicht mehr empfohlen. 

Dafür wird der Fokus auf die Anwendung der technischen Mittel (Röntgensysteme, die dem 

Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen sowie u. a. korrekte Patientenpositionie-

rung und Einstelltechnik, Einblendung, angepasste Expositionsparameter, …) zur Dosisre-

duktion verschoben. 

Die Eidgenössische Kommission für Strahlenschutz KSR hat dem Bundesamt für Gesundheit 

BAG empfohlen, seine Wegleitung zur Patientenschutzmittelverwendung dem SGSMP-Re-

port Nr. 21 entsprechend anzupassen. 

 

Aktuelle Situation: 

Das BAG hat eine Arbeitsgruppe gebildet, in der Vertreterinnen und Vertreter verschiedener 

Fachgesellschaften und Berufsverbände involviert sind. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe wer-

den als Multiplikatoren wirken, die Interessen ihrer Berufsgruppen vertreten und die Anwen-

der bei der Umsetzung eines Verzichts auf Patientenschutzmittel – auch kommunikativ – be-

gleiten. 

Die einschlägige BAG-Wegleitung zur Verwendung von Patientenschutzmitteln wurde bereits 

vom Netz genommen, weil sie nicht mehr dem aktuellen Wissensstand entspricht. 

Das BAG als Strahlenschutzbehörde hat in diesem Zusammenhang nicht die Aufgabe, ge-

naue Vorgaben für die Verwendung von Patientenschutzmitteln festzulegen. Wie in anderen 

europäischen Ländern wird deshalb auf die nationalen und internationalen Empfehlungen 

wissenschaftlicher Gesellschaften verwiesen. 

Aktuell kann auf die FAQ der französischen IRSN-Webseite, die Empfehlungen der deut-

schen Strahlenschutzkommission und das europäische Konsensuspapier zu Patientenschutz-

mitteln verwiesen werden.  

 

Ausblick:  

Das BAG wird eine Webseite für Patientensicherheit im Strahlenschutz erstellen, die sich ins-

besondere an Patientinnen und Patienten richtet. Ausserdem wird mit der Arbeitsgruppe ein 

nationales Kommunikationskonzept erarbeitet, um die Fachpersonen zu unterstützen und die 

Patientinnen und Patienten über diesen Paradigmenwechsel im Strahlenschutz zu informie-

ren. 

Artikel 24 Absatz 2 und Anhang 2 der Röntgenverordnung werden in der nächsten Revision 

der Verordnung angepasst. 

 

Die Verwendung von Personalschutzmitteln ist nicht Gegenstand der Anpassungen. Hier er-

geben sich keine Änderungen zu den bisherigen Regelungen.  
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https://www.irsn.fr/FR/professionnels_sante/faq/Pages/FAQ_Radiologie.aspx
https://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse/2022/2022-09-22_Empf_Patienten-Strahlenschutzmittel.html?nn=2241514
https://www.ssk.de/SharedDocs/Beratungsergebnisse/2022/2022-09-22_Empf_Patienten-Strahlenschutzmittel.html?nn=2241514
https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-021-01085-4?fbclid=IwAR2AKVUTkSN4YfUp57LEJ7cYchvL6TaPvuECWe5GbW7iw-KgE8wWGhT0OFE
https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-021-01085-4?fbclid=IwAR2AKVUTkSN4YfUp57LEJ7cYchvL6TaPvuECWe5GbW7iw-KgE8wWGhT0OFE

